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Fortbildung

81677 München, E-Mail: haemotherapie-
richtlinie@blaek.de
Teilnahmegebühr: 300 € (inkl. Seminarunter-
lagen, Imbiss und Pausengetränke).
Termine und Anmeldung: Online-Anmeldung 
über www.blaek.de/online/fortbildungskalender
Nicht bei der Bayerischen Landesärztekammer 
gemeldete Ärztinnen und Ärzte bitten wir, eine 
Kopie ihrer Approbation und gegebenenfalls 
Promotion sowie eventuell weiterer akademi-
scher Titel der Anmeldung beizufügen. Die Ver-
gabe der Seminarplätze richtet sich nach dem 
Datum des Anmeldeeingangs. 

Transfusionsmedizinischer Refresher

Zielgruppe: Fachärztinnen und Fachärzte, die 
die Tätigkeit des Transfusionsbeauftragten/ 
Transfusionsverantwortlichen bereits ausüben.
Teilnahmevoraussetzungen: Facharztsta-
tus und absolviertes Seminar zum Erwerb der 
Qualifikation Transfusionsbeauftragter/Trans-
fusionsverantwortlicher.
Lernziele/Themen/Inhalte: Erhöhte Kompe-
tenz für die Ausübung der Tätigkeit als Trans-
fusionsbeauftragter/Transfusionsverantwort-
licher. Behandlung/Erörterung von Themen/
Fragen, die sich in Ausübung der Tätigkeit als 
Transfusionsbeauftragter/Transfusionsverant-
wortlicher zum Beispiel durch Änderung der 
Hämotherapie-Richtlinien ergeben.
Programm/Information: Bayerische Landes-
ärztekammer, Angelika Eschrich, Tel. 089 4147-
248 oder -121, Doris Wierer, Tel. 089 4147-454 
oder -121, Fax 089 4147-280, Mühlbaurstr. 16,
81677 München, E-Mail: haemotherapie-
richtlinie@blaek.de
Teilnahmegebühr: 180 € (inkl. Seminarunter-
lagen, Imbiss und Pausengetränke).
Termine und Anmeldung: Online-Anmeldung 
über www.blaek.de/online/fortbildungskalender
Nicht bei der Bayerischen Landesärztekammer 
gemeldete Ärztinnen und Ärzte bitten wir, eine 
Kopie ihrer Approbation und gegebenenfalls 
Promotion sowie eventuell weiterer akademi-

scher Titel der Anmeldung beizufügen. Die Ver-
gabe der Seminarplätze richtet sich nach dem 
Datum des Anmeldeeingangs.

Verkehrsmedizinische Qualifikation

Gemäß Verordnung über die Zulassung von 
Personen zum Straßenverkehr und zur Ände-
rung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften 
vom 18. August 1998 sowie zur Änderung der 
Fahrerlaubnisverordnung (FeV) vom 1. Juli 
2007 suchen Führerscheinbehörden in Bayern, 
nach Kenntnis der Bayerischen Landesärzte-
kammer, Ärztinnen und Ärzte, die über eine so-
genannte „Verkehrsmedizinische Qualifikation“ 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 FeV verfügen.
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte die als ver-
kehrsmedizinische Gutachterinnen und Gut-
achter tätig werden wollen sowie an der The-
matik Interessierte.
Lernziele/Themen/Inhalte: Erwerb von 
Kenntnissen und Fähigkeiten im Rahmen der 
Qualifikation „Verkehrsmedizinische Qualifika-
tion“ bei Facharztstatus oder „Verkehrsmedi-
zinische Begutachtung“ ohne Facharzt gemäß 
Verordnung über die Zulassung von Perso-
nen zum Straßenverkehr und zur Änderung 
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 
18. August 1998 sowie zur Änderung der FeV 
vom 1. Juli 2007.
Programm/Information: Bayerische Landes-
ärztekammer, Daniela Putzlocher, Tel. 089 4147-
307 oder -121, Christine Gürtner, Tel. 089 4147-
498 oder -121, Fax 089 4147-831, Mühlbaurstr. 
16, 81677 München, E-Mail: seminare@blaek.de
Hinweis: Regelung ab 1. Juli 2003: Gutach-
ten von Fachärzten nach § 11 Abs. 2 Satz 3 
Nr. 1 FeV sind ab 1. Juli 2003 grundsätzlich 
nur anzuerkennen, wenn die Ärzte über ei-
nen entsprechenden Nachweis gemäß § 65 
FeV verfügen. Ausnahmen gemäß § 74 Abs. 1 
FeV in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Verordnung 
über Zuständigkeiten im Verkehrswesen (Zust-
VVerk) sind nur zulässig, wenn andernfalls die 
Beibringung eines Gutachtens nicht möglich 

scher Titel der Anmeldung beizufügen. Die Ver-
gabe der Seminarplätze richtet sich nach dem 
Datum des Anmeldeeingangs. Die Teilnehmer-
zahl ist auf 40 Personen begrenzt.

Transfusionsbeauftragter/
Transfusionsverantwortlicher

Dieses Seminar basiert auf dem Curriculum 
„Transfusionsbeauftragter/Transfusionsverant-
wortlicher“ (16 Fortbildungsstunden) der Bun-
desärztekammer.
Zielgruppe: Fachärztinnen und Fachärzte, die 
die Qualifikation erwerben wollen, damit sie die 
Tätigkeit des Transfusionsbeauftragten/Trans-
fusionsverantwortlichen ausüben dürfen.
Teilnahmevoraussetzungen: Nach den no-
vellierten Hämotherapie-Richtlinien 2005 mit 
Richtlinienanpassung 2010.

Modifiziert von Prof. Dr. R. Zimmermann (6/2007)
nach Dr. F. Bäsler, BÄK.
1) alternativ Facharzt für Transfusionsmedizin oder 

(Facharzt) mit Zusatzbezeichnung Bluttrans-
fusionswesen

2) alternativ Facharzt für Laboratoriumsmedizin
3) alternativ Ausübung der Funktion seit 31.12.1993
4) die Verpflichtung zum Seminar entfällt, falls aus-

schließlich Immunglobuline zur passiven Immuni-
sierung eingesetzt werden (zum Beispiel Tetanus-
Hyperimmunglobulin oder Rhesusprophylaxe)

Weitere Informationen zu den aktuellen Hämotherapie-
Richtlinien erhalten Sie über www.bundesaerztekammer.de

Lernziele/Themen/Inhalte: Erwerb von Kennt-
nissen und Fähigkeiten gemäß den Richtlinien 
zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen 
und zur Anwendung von Blutprodukten (Hämo-
therapie). Aufgestellt gemäß Transfusionsgesetz 
von der Bundesärztekammer im Einvernehmen 
mit dem Paul-Ehrlich-Institut (Novellierung 
2005/2007 mit Richtlinienanpassung 2010).
Programm/Information: Bayerische Landes-
ärztekammer, Angelika Eschrich, Tel. 089 4147-
248 oder -121, Doris Wierer, Tel. 089 4147-454 
oder -121, Fax 089 4147-280, Mühlbaurstr. 16,

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg (LÄKBW) und die Bayerische Landesärztekammer 
(BLÄK) laden zu einer Fortbildung für Ärztinnen und Ärzte ein.

Termin: 4. April 2014 von 10 bis 17 Uhr
Ort: Landesärztekammer Baden-Württemberg, Stuttgart.

Bei der Veranstaltung handelt es sich um die erste Folgeveranstaltung der Kammern nach dem 
Auftaktsymposium am 16. November 2012 in München. Vorgestellt werden aktuelle Daten und 
Erfahrungen aus der Arbeit der Gutachterkommissionen für Fragen ärztlicher Haftpflicht bei der 
LÄKBW sowie der Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen bei der BLÄK. Auch die Themen Quali-
tätssicherung, Patientensicherheit und Kommunikation im Schadensfall werden aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchtet.

Nähere Informationen und das Veranstaltungsprogramm erhalten Sie bei der BLÄK, Antje Höhne/
Özlem Sah, Mühlbaurstr. 16, 81677 München, Tel. 089 3090483-761 oder -424, Fax 089 3090483-
728, E-Mail: a.hoehne@blaek.de. Begrenzte Teilnehmerzahl – Anmeldung bis 20. März 2014 
erforderlich.

Die Veranstaltung wird von der LÄKBW mit 7 • auf das Fortbildungszertifikat anerkannt.

Behandlungsfehler: Häufigkeiten – Folgen für Arzt und Patient

Transfusions-Verantwort-
licher (Plasmaderivate)

Kurs (8 h)
[Seminar A] 1) 4)

Transfusions-
Verantwortlicher 
(Plasmaderivate und
Blutkomponenten)

Facharzt 1)

+ Kurs (16 h)
[Seminar A+B]
+ Hospitation
(2 Wochen)

Transfusions-
Verantwortlicher
(Nur weniger als 50 EK
unter den Bedingungen von 
Abschnitt 1.6.2.1)

Facharzt 1)

+ Kurs (16 h)
[Seminar A+B]

Transfusions-Beauftragter 
(Plasmaderivate und
Blutkomponenten)

Facharzt 1)

+ Kurs (16 h)
[Seminar A+B]

Transfusions-Beauftragter
(Plasmaderivate)

Kurs (8 h)
[Seminar A] 1) 4)

Leitung Blutdepot ohne 
Blutgruppenserologisches 
Laboratorium

Facharzt 1) 2) 3)

+ Kurs (16 h)
[Seminar A+B]
+ Hospitation
(2 Wochen)

Leitung Blutgruppensero-
logisches Laboratorium

Facharzt 1) 2) 3)

+ Weiterbildung
(6 Monate)


